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 Veröffentlicht am 11.07.1991

Norm

AUVB 1965 Art14

VersVG §64

Rechtssatz

Die Frage, ob bei feststehendem Unfall bestimmte körperliche Gebrechen auf dieser als Folgen zurückzuführen sind,

hat die Ärztekommission zu entscheiden. Jedenfalls kann der Versicherungsnehmer die Mitwirkung des Versicherers

von der Bildung dieser Kommission verlangen (ob er bei Weigerung der Versicherung auch sofort eine Deckungsklage

einbringen kann, war hier nicht zu entscheiden).
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